
70. AUßERORDENTLICHER LANDESPARTEITAG INWEIDEN ANTRAG 3

Antragsbereich I / Antrag 3

UB Nürnberg

I3: Änderung des §17 Bundesmeldegesetz (BMG) – Möglichkeit der vorzeitigen
Anmeldung
(Überweisung an nächsten Landesparteitag)

Wir fordern die Einführung einer Möglichkeit sich vor Umzug bei der Meldebehörde an- bzw.

umzumelden. Dazu könnte im Bundesmeldegesetz der entsprechende § 17 Abs. 1 um die Rege-

lung „Eine Anmeldung ist frühestens eine Woche vor Einzug möglich; die Fortschreibung des

Melderegisters erfolgt zum Datum des Einzugs“ ergänzt werden. Diese Regelung besteht in § 17

Abs. 2 bereits, für den Fall einer Auswanderung.5

Wir fordern, dass eine Anmeldung auch bei der alten Meldebehörde möglich ist. So wie es

möglich ist, dass mit der Anmeldung bei einer neuen Meldebehörde keine Abmeldung bei der

altenMeldebehördemehr notwendig ist, soll es auchmöglich sein, die Anmeldung bei der neuen

Meldebehörde bei der alten Meldebehörde durchzuführen.10
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